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Verordnung
über kurzfristigen Wehrdienst bei der Luftwaffe

vom 2. Dezember 1942

§ 1
(1) Die vom Ministerrat für die Reichsverteidigung

erlassene Verordnung über kurzfristigen Wehrdienst
bei der Luftwaffe vom 7. Mai 1942 (RGBl. I S. 280)
sowie die gemäß den §§ 4 Abs. (2), 6 oder 8 dieser Ver¬
ordnung vom Reichsminister der Luftfahrt und Ober¬
befehlshaber der Luftwaffe oder dem Reichsarbeits¬
minister erlassenen oder noch zu erlassenden Vor¬
schriften sind sinngemäß im Elsaß anzuwenden.

(2) Änderungen und Ergänzungen der im Abs. (1)
bezeichneten Bestimmungen treten im Elsaß in Kraft.

§2
Als Wehrpflichtige im Sinne des § 1 der Verordnung

über kurzfristigen Wehrdienst bei der Luftwaffe vom

Straßburg, den 2. Dezember 1942.

7. Mai 1942 (RGBl. I S. 280) gelten auch diejenigen
deutschen Volkszugehörigen im Elsaß, die nicht den
gemäß § 1 der Verordnung über die Wehrpflicht im
Elsaß vom 25. August 1942 (VOB1. S. 252) festgelegten
Jahrgängen angehören.

§3
Die zur Durchführung dieser Verordnung erforder¬

lichen Vorschriften erlassen die Abteilungen des
Chefs der Zivilverwaltung im Rahmen ihrer jeweili¬
gen Zuständigkeit.

§4
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August

1942 in Kraft.

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß

Robert Wagner
Gauleiter und Reichsstatthalter
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lag. Der Einzelverkaufspreis beträgt RM. 0,10 für Jeden angefangenen Druckbogen, mindestens aber RM. 0,20 für Jedes 8tück.
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Verordnung

über die Weiterführung und den Erwerb von Apotheken im Elsafl

vom 12. November 1942

§ 1

(1) Witwen oder Nachkommen verstorbener Apo¬
thekeninhaber kann gestattet werden, die Apotheke
über die Vorschriften des geltenden Rechts hinaus
weiterzuführen, falls öffentliche Interessen nicht ent¬
gegenstehen.

(2) Über die Erteilung der Genehmigung entscheidet
der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß - Verwaltungs-

Straßburg, den 12. November 1942.

und Polizeiabteilung - im Benehmen mit, der Apothe¬
kerkammer Elsaß.

§2
(1) Der Erwerb von veräußerlichen Apotheken be¬

darf der Genehmigung.
(2) Die Genehmigung kann nur Personen erteilt

werden, die als Apotheker bestallt sind.
(3) § 1 Absatz (2) gilt entsprechend.

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß

Verwaltungs- und Polizeiabteilung
Pflaumer

Verordnung

über das Photographieren und sonstige Darstellen verkehrswichtiger Anlagen im Elsaß

vom 14. November 1942

§ 1

Die Polizeiverordnung über das Photographieren
und sonstige Darstellen verkehrswichtiger Anlagen
vom 29. März 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 156) ist im El¬
saß entsprechend anzuwenden.

Straßburg, den 14. November 1942.

§ 2

Im Elsaß übt die in dieser Polizeiverordnung dem
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propa¬
ganda und den Reichspropagandaämtern übertrage¬
nen Befugnisse der Chef der Zivilverwaltung im El¬
saß - Abteilung für Volksaufklärung und Propa¬
ganda - aus.

Der Chef der Zivilverwaltung i m E 1 s a. I.i

Robert Wagner
Gauleiter und Reichsstatthalter

Verordnung

zur Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1942 über die Lohnzahlung an Feiertagen für die in

Heimarbeit Beschäftigten im Elsaß

vom 14. November 1942

Auf Grund des Gesetzes über die Heimarbeit in der
Fassung vom 30. Oktober 1939, § 38 in Verbindung mit
§ 2 der Verordnung zur Einführung des Heimarbeits¬
rechts im Elsaß vom 15. Januar 1942 (Verordnungs¬
blatt Seite 57) verordne ich was folgt:

§ 1

§ 1 der Verordnung über die Lohnzahlung an Feier¬
tagen für die in Heimarbeit Beschäftigten im Elsaß
vom 15. Januar 1942 (Verordnungsblatt Seite 59) er¬
hält folgende Neufassung:

(1) Der Heimarbeit ausgebende Gewerbetreibende
oder . Ischenmeister zahlt den Heimarbeitern sowie
den Hausgewerbetreibenden, die allein oder mit nicht
mehr als zwei fremden Hilfskräften (Betriebsarbei¬
tern) arbeiten, für den ersten und zweiten Weih¬
nachtsfeiertag, den Neujahrstag und den 1. Mai, so¬
weit diese Feiertage auf einen Wochentag fallen,
ferner für den Oster- und Pfingstmontag als Feier¬
tagsgeld je einen Betrag in Höhe von zwei Dritteln
vom Hundert der in einem Zeitraum von sechs Mo¬
naten an sie ausgezahlten reinen Arbeitsentgelte ohne
die Unkostenzuschläge. Hierbei ist für den Oster-
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rriontag, den 1. Mai, falls er auf einen Wochentag fällt,
und den Pfingstmontag der Zeitraum vom 1. Novem¬
ber bis zum 30. April, für die auf Wochentage fallen¬
den Weihnachts- und Neujahrsfeiertage der Zeitraum
vom 1. Mai bis zum 31. Oktober zugrunde zu legen.
Das Feiertagsgeld ist auch dann für sämtliche von
einem der beiden Berechnungszeiträume erfaßten
Feiertage zu zahlen, wenn die Beschäftigung des
Heimarbeiter? oder Hausgewerbetreibenden vor Ab¬
lauf des Berechnungszeitraumes oder vor den betref¬
fenden Feiertagen endgültig geendet hat. Wird ein
Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibender von meh¬
reren Auftraggebern beschäftigt, gilt entsprechendes
für jeden einzelnen der Auftraggeber.

Soweit in Tarifordnungen, die im Elsaß für an¬
wendbar erklärt worden sind oder werden, reine Ar-
beitsentgelte nicht festgesetzt sind, so gilt die vom
Sondertreuhänder der Heimarbeit getroffene Ent¬
scheidung über die Höhe des reinen Arbeitsentgeltes
auch für die im Elsaß beschäftigten Heimarbeiter.

(2) Das Feiertagsgeld für den Oster- und Pfingst¬
montag und den 1. Mai ist spätestens am 1. Juni aus-

Straßburg, den 14. November 1942.

zuzahlen; vor dem 1. Mai- soll eine angemessene
Abschlagszahlung erfolgen. Das Feiertagsgeld für die
Weihnachts- und Neujahrsfeiertage ist spätestens bei
der letzten Entgeltzahlung vor Weihnachten auszu¬
zahlen. Hat die Beschäftigung des Heimarbeiters oder
Hausgewerbetreibenden bereits vor diesen Zeit¬
punkten endgültig geendet, so ist das Feiertagsgeld
für die Feiertage des Berechnungszeitraumes, soweit
möglich, bei der letzten Entgeltzahlung mit auszu¬
zahlen.

(3) Das Feiertagsgeld ist Entgelt im Sinne des Ge¬
setzes über die Heimarbeit (HÄG.) vom 23. März 1934
in der Fassung vom 30. Oktober 1939 (Reichsgesetz¬
blatt I Seite 2145).

' § 2

Die Änderung gilt erstmalig für Weihnachten 1942.
Als Übergangsregelung ist für die Berechnung des
Feiertagsgeldes für Weihnachten 1942 und Neujahr
1943 der Zeitraum vom IG. Juni bis 31. Oktober 1942
zugrunde zu legen.

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß

Finanz- und Wirtschaftsabteilung
Köhler

Erste Anordnung

zur Durchführung und Ergänzung der Verordnung über Mieterschutz für Wohnungen im Elsaß

vom 20. November 1942

Auf Grund des § 10 der Verordnung vom 22. Ok¬
tober 1941 über Mieterschutz für Wohnungen im El¬
saß (VOB1. S. 622) wird im Benehmen mit der Finanz-
und Wirtschaftsabteilung und der Justizverwaltung
bestimmt:

§ 1
Ist ein Raum nur mit Rücksicht auf ein zwischen

den Vertragsteilen bestehendes Dienst- oder Arbeits¬
verhältnis vermietet, so bleibt das Mietverhältnis
auch über die Dauer des Dienst- oder Arbeitsverhält¬
nisses hinaus bestehen. Dies gilt nicht, wenn der
Mieter durch sein Verhalten dem Vermieter gesetz¬
lich begründeten Anlaß zur Aufhebung" des Dienst¬
oder Arbeitsverhältnisses gegeben hat oder wenn der
Mieter das Verhältnis aufgelöst hat. ohne daß ihm
vom Vermieter ein solcher Anlaß gegeben war. Ist
streitig, ob ein begründeter Anlaß zur Auflösung des
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses vorlag und ist für
die Entscheidung die Zuständigkeit einer anderen
Stelle begründet, so ist die Verhandlung bis zur end¬
gültigen Entscheidung des Streites auszusetzen. Die
Entscheidung der andern Stelle ist für das Gericht
bindend, das über den Mietstreit entscheidet.

§ 2
Ist ein Raum nur mit Rücksicht auf ein zwischen

den Vertragsteilen bestehendes Dienst- oder Arbeits¬
verhältnis überlassen und stellt die Überlassung einen
Teil der für die Leistung der Dienste zu gewährenden
Vergütung dar, so finden die Vorschriften des § 1 nach
der Auflösung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
entsprechende Anwendung. Der für die weitere Über¬

lassung des Raums zu entrichtende Mietzins wird auf
Antrag eines Vertragsteils von der Mietfestsetzungs-
behörde festgesetzt.

§ 3
Bleibt das Mietverhältnis in den Fällen der §§ 1

und 2 auch nach Beendigung des Dienst- oder Ar¬
beitsverhältnisses bestehen, so genügt an Stelle des
in § 4 der Verordnung vom 22. Oktober 1941 bezeich¬
neten Aufhebungsgrundes, daß der Vermieter den
Mietraum aus besonders dringenden Gründen braucht.
Dies ist namentlich der Fall, wenn der Vermieter
den Mietraum für einen Nachfolger des Mieters in
dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis oder im Betriebs¬
interesse für einen andern Angehörigen des Betriebs
braucht, insbesondere bei Einstellung neuer Arbeits¬
kräfte oder um einen Arbeitnehmer in der Nähe sei¬
ner Arbeitsstelle unterzubringen.

§ 4
Sind Räume in Gebäuden, die von dem Inhaber

eines Betriebs zur Unterbringung von Angehörigen
des Betriebs errichtet oder zu Eigentum erworben
oder gemietet sind, an einen Betriebsfremden über¬
lassen, so kann der Vermieter die Aufhebung des
Mietverhältnisses verlangen, wenn er den Raum für
einen Angehörigen des Betriebs dringend braucht,

§ 5
Ist in Gebäuden, die von dem Inhaber eines Be¬

triebs zur Unterbringung von Angehörigen des Be¬
triebs errichtet, oder erworben oder gemietet sind,
ein Raum nur mit Rücksicht auf ein zwischen den
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Vertragsteilen bestehendes Dienst- oder Arbeitsver¬
hältnis vermietet, so kann der Vermieter auf Auf¬
hebung des Mietverhältnisses klagen, wenn der Raum

Straßburg, den 20. November 1942.

im Verhältnis zu der. Zahl der Bewohner übermäßig
groß ist; als Bewohner kommen nur der Mieter und
seine Familienangehörigen in Betracht.

Der C h e f der Z i v i l v e r w a 11 u n g i in E 1 s a Ii

Verwaltungs- und Polizeiabteilung
P flau m e r

Verordnung

über die Verlängerung der Geltungsdauer gewerblicher Ausweise

vom 27. November 1942

Auf Grund des § 5 der Verordnung über die An¬
wendung der Gewerbeordnung für das Deutsche
Heich und die Einführung anderer gewerberechtlicher
Vorschriften im Elsaß vom 31. Oktober 1942 (VOB1.
S. 278) wird folgendes angeordnet:

§1
Die für das Jahr 1942 geltenden Legitimationskar¬

ten, Legitimationsscheine und Stadthausierscheina
gelten bis zum 31. Dezember 1943.

§2
Bei Personen, die im Besitze eines für das Jahr 1942

ausgestellten Wandergewerbescheins sind und die

Strasburg, den 27. November 1942.

Erteilung eines neuen Wandergewerbescheins für das
Jahr 1943 beantragen, tritt an Stelle der Ausfertigung
eines neuen Wandergewerbescheins ein auf den alten
Wandergewerbeschein zu setzender Verlängerungs¬
vermerk der nach § 61 der Gewerbeordnung für das
Deutsche Reich zuständigen unteren Verwaltungs¬
behörde.

§3

Eine Neuausstellung der in den §§ 1 und 2 genann¬
ten Ausweise ist nur erforderlich, soweit sie Personen
erteilt sind, die der ausländerpolizeilichen Behand¬
lung unterliegen.

D e i' C Ii e f der Z i v i 1 v e r w a 11 u n g im Elsa ß

Robert W a g n e r
Gauleiter und Reichsstatthalter

Verordnung

über die Einführung weiterer eisenbahnrechtlicher Vorschriften im Elsaß

vom 2. Dezember 1942

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung verordne
ich:

§ 1
Im Elsaß gelten in ihrer jeweiligen Fassung und

den jeweiligen zu ihrer Änderung Ergänzung und
Durchführung erlassenen Rechts- und Verwaltungs¬
vorschriften:
1. das Gesetz über die Deutsche Reichsbahn (Reichs¬

bahngesetz vom 4. Juli 1939 RGBl. I S. 1205), unbe¬
schadet der gesonderten Regelung des Beamten¬
rechts;

2. das Gesetz über Kreuzung von Eisenbahnen und
Straßen vom 4. Juli 1939 (RGBl. I S. 1211), unbe¬
schadet von Sonderregelungen für die durch diesen
Krieg zerstörten oder beschädigten Kreuzungsbau¬
werke ;

Straßburg, den 2. Dezember 1942.

3. die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 8. September
1938 (RGBl. II S. 663);

4. die Wehrmachts-Eisenbahn-Ordnung vom 17. De¬
zember 1931 (RGBl. II S. 565);

5. die Verordnung über kriegswichtige Bauten der
Deutschen Reichsbahn vom 23. April 1940 (RGBl. I
S. 371).

§ 2

Soweit die eingeführten Vorschriften nicht unmit¬
telbar angewendet werden können, gelten sie sinnge¬
mäß, soweit das inkrafttretende Recht auf Vorschrif¬
ten verweist, die im Elsaß nicht gelten, ist die in

! Beztig genommene Vorschrift des deutschen Rechts
I sinngemäß anzuwenden.

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß

Robert Wagner
Gauleiter und Reichsstatthalter
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Verordnung

über die Inkraftsetzung der Polizeiverordnung über die Kenntlichmachung im

Reich eingesetzter Zivilarbeiter und -arb eiterinnen polnischen Volkstums

vom 3. Dezember 1942

§ 1

Die Polizeiverordnung über die Kenntlichmachung
im Reich eingesetzter Zivilarbeiter und -arbeiterinnen
polnischen Volkstums vom 8. März 1940 (RGBl. 1
S. 555) gilt auch im Elsaß.

Straßburg, den 3. Dezember 1942.

§2

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß - Verwal-
tungs- und Polizeiabteilung - erläßt die zur Durch¬
führung und Ergänzung dieser Verordnung sowie die
zur Regelung des Einsatzes von Zivilarbeitern und
-arbeiterinnen polnischen Volkstums sonst erforder¬
lichen Vorschriften.

Der C 11 e f dar Zivilverwaltung im Elsaß

Robert Wagner
Gauleiter und Reichsstatthalter

Verordnung

über Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums

vom 7. Dezember 1942

Auf Grund des § 2 der Verordnung über die In¬
kraftsetzung der Polizeiverordnung über die Kennt¬
lichmachung im Reich eingesetzter Zivilarbeiter und
-arbeiterinnen polnischen Volkstums vom 3. Dezem¬
ber 1942 (VOB1. S. 293) wird verordnet:

§1

Den Zivilarbeitern und -arbeiterinnen polnischen
Volkstums ist verboten:

a) der Ausgang in den Stunden von 21 bis 5 l'hr
für die Zeit vom 1. April bis 30. September und
in den Stunden von 20 bis 6 Uhr für die Zeit
vom 1. Oktober bis 31. März

b) die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel;
c) der Besuch deutscher Veranstaltungen kultu¬

reller, kirchlicher und geselliger Art;
d) der Besuch von Gaststätten;
e) der Besitz von Fahrrädern;
f) das Verlassen des Arbeitsortes, soweit es nicht

durch den Arbeitseinsatz bedingt ist, ohne Ge¬
nehmigung der örtlichen Polizeibehörde;

g) der Besitz von Fotoapparaten.
Die Ortspolizeibehörden sind befugt, in besonders

begründeten Fällen Ausnahmen von den Verboten zu
a), b) und d) zu gestatten. Die Ausnahmegenehmigun¬
gen hierzu werden schriftlich erteilt.

§2

Der Verkauf von Branntwein und branntweinhal-
tigen Genußmitteln an die Zivilarbeiter und -arbeite¬
rinnen polnischen Volkstums ist verboten.

§3

Die Arbeitgeber, denen Zivilarbeiter und -arbeite¬
rinnen polnischen Volkstums vermittelt sind, sind
verpflichtet, Zuwiderhandlungen dieser Arbeitskräfte
gegen die obigen Bestimmungen, sowie jedes un¬
erlaubte Verlassen des Arbeitsplatzes unverzüglich
der Ortspolizeibehörde zu melden.

§4

Weitergehende Verpflichtungen, die sich aus dem
geschlossenen Einsatz polnischer Zivilarbeiter und
-arbeiterinnen ergeben, bleiben unberührt.

§ 5

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung wer¬
den mit Geldstrafen bis zu 150 RM. oder Haft bis zu
G Wochen bestraft, sofern nicht nach anderen Vor¬
schriften eine höhere Strafe verwirkt ist.

Straßburg, den 7. Dezember 1942.

D e r Chef der Zivilverwaltung im

Verwaltungs- und Polizeiabteilung
Pflaumer

Elsaß
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Verordnung vom 4. Dezember 1942

zur Änderung der Verordnung über Wirtschaftstreuhänder im Elsaß

vom 28. Januar 1941

Die Verordnung über Wirtschaftstreuhänder im El¬
saß vom 28. Januar 1941 (Verordnungsblatt Seite 10(5)
wird wie folgt geändert:

§ 2 erhält folgenden 2. Absatz:
Absatz 1 findet keine Anwendung auf Wirt-

Straßburg, den 4. Dezember 1942.

schaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellscliaften und
vereidigte Bücherrevisoren (Wirtschaftstreuhättder
NSRB.), die nur von Fall zu Fall im Elsaß tätig wer¬
den, ohne ihren Sitz nach dem Elsaß zu verlegen oder
eine Zweigstelle im Elsaß zu errichten.

Der Chef der Zivilverwaltung im Elsa ß

Finanz- und Wirtschaftsabteilung
Köhler

Anordnung

zur Durchführung der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnungen

vom 10. Dezember 1942

Auf Grund des § 2 der Verordnung über das Verbot
der Zweckentfremdung von Wohnungen vom 22. Sep¬
tember 1942 (VOB1. S. 264) wird angeordnet:

§ 1

Die . vom Reichsarbeitsminister erlassenen Vor¬
schriften zur Durchführung der Verordnung über das
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnungen vom
14. August 1942 (RGBl. I S. 545) — Runderlasse des
Reichsarbeitsministers vom 15. September 1942 IV a 7
Nr. 5005/75/42 — Nr. 5005/77/42 und Nr. 5005/72/42 --
sind im Elsaß entsprechend anwendbar. Änderungen
und Ergänzungen der reichsgesetzlichen Bestimmun¬
gen und Vorschriften gelten auch im Elsaß.

§ 2

Im Elsaß ist die Freimachung zunächst nur für
solche Wohnungen vorzunehmen, bei denen die Um¬
wandlung in Räume anderer Art seit dem 1. August
1940 erfolgt ist.

Über die Verpflichtung der Freimachung der Woh¬
nungen nach § 2 der Reichsverordnung entscheidet,
falls bei den Verhandlungen zwischen den Gemeinde¬
aufsichtsbehörden und den vorgesetzten Dienststellen

Straßburg, den 10. Dezember 1942.

keine Übereinstimmung zu erzielen ist, der Chef der
Zivilverwaltung im Elsaß - Verwaltungs- und Polizei¬
abteilung -.

§ 3

Ausnahmen von dem Verbot der Zweckentfrem¬
dung von Wohnungen gemäß § 7 der Reichsverord¬
nung kann der Chef der Zivilverwaltung im Elsaß
- Verwaltungs- und Polizeiabteilung - zulassen.

§4

Anträge auf Bewilligung von Zuschüssen zu den
Kosten der Wiederinstandsetzungs- und Ergänzungs¬
arbeiten an Wohngebäuden und Wohnräumen sowie
zum Bau von Baracken zur Freimachung von Woh¬
nungen sind beim Chef der Zivilverwaltung - Verwal¬
tungs- und Polizeiabteilung - einzureichen.

§ 5

Diese Anordnung tritt mit der Verordnung über das
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnungen vom
22. September 1942 (VOB1. S. 264) in Kraft.

Der g Ii e f der Zivilverwaltung im Elsa ß

Verwaltungs- und Polizeiabteilung
In Vertretung

S c h o c h
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Anordnung

über den Betrieb von Filmtheatern

vom 10. Dezember 1942

Auf Grund des § 2 der Anordnung über das Film¬
wesen im Elsaß vom 15. November 1940 (Verordnungs¬
blatt Seite 341) wird bestimmt:

§ 1

Nach Ablauf eines Jahres von der Verkündung die¬
ser Anordnung an dürfen Filmtheater von juristi¬
schen Personen nicht mehr betrieben werden.

Nach Ablauf dieser Frist erlischt die Befugnis zum
Betrieb eines Filmtheaters.

§ 2

Niemand darf mehr als vier Filmtheater betreiben
oder an ihnen wirtschaftlich beteiligt sein. Die Höchst¬
zahl an Filmtheatern beträgt nur drei, wenn sich
unter ihnen ein Filmtheater mit mehr als 800 Sitz¬
plätzen befindet; sie beträgt nur zwei, wenn beide

Straßburg, den 10. Dezember 1942.

Filmtheater jeweils mehr als 800 Sitzplätze haben. So¬
genannte Mitspielstellen gelten nicht als Filmtheater.

Wer zur Zeit der Verkündung dieser Anordnung
weitere Filmtheater betreibt, hat sie innerhalb einer
Frist von 6 Monaten zu veräußern. Nach Ablauf die¬
ser Frist bestimmt der Chef der Zivilverwalturig im
Elsaß, Abteilung Volksaufklärung und Propaganda,
die Filmtheater, bei denen die Befugnis zum Betrieb
erlischt.

§ 3

Diese Anordnung gilt nicht für Filmtheater, die von
der Deutschen Filmtheater-Gesellschaft mbH. im Auf¬
trage des Reiches betrieben werden.

§4

Die Anordnung tritt am 1. Januar 1943 in Kraft.

I) e r Chef der Zivilverwaltung im Elsaß

Abteilung Volksaufklärung und Propaganda
Schmid

Berichtigung.

In der Verordnung über die Gewährung von Weib¬
nachtszuwendungen im öffentlichen Dienst und an
Soldaten der Wehrmacht vom 20. November 1942
(Verordnungsblatt Seite 286) muß es in § 2 Absatz 1,
Zeile 15 anstatt »30. Dezember« richtig heißen »23. De¬
zember«.
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